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Amtlicher Teil

J .-Nr . II . 5400. Diez,  den 2. Mm 1917.

Bett. Kartoffelbestandsanfnahme.
Um den dringend notwendigen Ausgleich der Kar¬

toffeln im Kreise vornehmen zu können, ist au ? Grund der
Bekanntmachung vom 26. Juni 1916 (Reichsgesetzblatt Seite
590) eine allgemeine Kartoffelbestandsaufnahme auf
Dienstag, den  15 . Mai  ds . Js . angeordnet worden.
Die Erhebungen finden in allen Gemeinden durch vereidigte
Personen statt . Die Kartoffelbesitzer sind verpflichtet, den
Kommissionen den Zutritt zu den Räuinlichkeiten zu ge¬
statten und jede erforderliche Auskunft zu erteilen . Ich ver¬
traue , daß die Bevölkerung den Weisungen der Gemeindebe¬
hörden in jeder Weise nachkommt.

Der Vorsitzende de« KreiSaussHufse».
__ Duderstadt.

I. 3765. Diez,  den 7. Mai 1917.
Bekanntmachung.

Die Haussammlung für das Rettungshaus in Wies¬
baden wird in Abänderung des Sammelplanes im Dekanat
Diez in der Zeit vom 22. Mai bis 21 Juni d. Js . veran¬
staltet.

Der König!. Hanvrat.
I . v . r

äistmeamut*

J .-Nr . 5223 II . Diez,  den 2. Mai 1917.
« » die Herren Bürgermeister

derjenigen Gemeinden, die an die Kreistierkörperverwer-
tungsanstalt in Limburg angeschlossen sind.

Die für das Rechnungsjahr 1917 zu zahlende Gebühr
für das Abholen der Tierkadaver ist umgehend , spä¬
testens bis zum  15 . Mai ds.  Js . an die Kasse der
Kreistierkörperverwertungsanstalt in Limburg (Landrats¬
amt ) abzusührrn.

»er » orfitzenSe de» « r-iSanSschnffe».
BikiiHU

Tg.-B. Rr . Fl . 620. Diez,  den 7. Mai 1917.

Betr. Fleischkarten.
Die Fleischkarten für den Monat Mai verlieren am

Sonntag , den 13. Mai ds . Js . ihre Gültigkeit.
Die neuen Fleischkarten, giiltig für die Zeit vom 14.

Mai bis 18. Juni 1917, werden den Gemeinden durch die
Druckerei rechtzeitig zugehen, sie sind bis spätestens Sams¬
tag . den 12. ds . Mts . an die Persorgungsberechtigten aus¬
zugeben. Etwaigen Mehrbedarf ersuche ich, bei der Kreis¬
fleischstelle anzufordern . Spätestens Mittwoch, den 18. Mai
ds. Js . wollen die Herren Bürgermeister , in deren Gemein¬
den Metzger nicht vorhanden sind, der Versörgungsstellc
(Bürgermeisteramt ) mitteilen , wieviel Reichs- und Kreis¬
fleischkarten, getrennt nach Voll- und Kinderkarten , aus-
gegeben worden sind.

Jedenfalls bis zum 18. Mai ds. Js . ersuche ich mir zu
berichten, wieviel Fleischkarten, getrennt nach Reichs- und
Kreisfleischkarten, Voll- und Kinderkarten ausgegeben wor¬
den sind. Weiter ist dabei zu berichten, wieviel Personen , die
bisher Fleischfelbstversorger waren, im Laufe der Bersov-
gungszeit Fleischkarten wieder erhalten haben.

Ich ersuche um genaue Jnnehaltung der Tennine.
Der Vorsitzende de»

_ Duderstadt.

Abtl . V. Nr . 4072. Frankfurt a . M . den 25. April 1917.
Betr . : Polizeiliche Meldepflicht der Vertreter

der neutralen Schutzmächte.
Unter Bezugnahme auf sein Rundschreiben vonl 26.

3. 17, V. Nr . 2717, teilt das stellv. Generalkommando er¬
gebenst mit, daß als weiterer Vertreter der Niederländi¬
schen Gesandtschaft neu berufen worden ist: Dr . G ANademaker.

Um entsprechende Benachrichtigung der unterstellten
Polizeibehörden wird ergebenst gebeten.

XVIII. Armeekorps
Stellvertretendes Generalkommando

Von Seiten des GeneralkommandBS.
Der Chef des StabsS:

de Wr « » ff,



Nr . Mc. 1700/4 . 17. K. N- A
ru der Bekanntmachung Ale. 500/2. 17. K R.
A. vom1. März 1917, betreffend Beschlagnahme,
Bestandeerhebung und Enteignung von fertigen,
gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen

. aus Aluminium.
Vom 10. Mai 1917.

Nachstehende Abänderungen und Ergänzungen zur Be¬
kanntmachung Nr . Mc.  500/2 . 17. K. R . Ä. vom 1. Marz
1917, betreffend Beschlagnahme, Bestandserhebung und Ent - j
eignung von fertigen, gebrauchten und ungebrauchten G,.-
genständen aus Aluminium , werden hierdurch auf Er,uchen .
des Li öniglichen Kriegsministeriums zur allgememen Kennt- ^
„is gebracht mit dem Bemerken, daß, ,owett nicht imch den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirk , ' ,
ied- 'Zuwiderhandlung gegen die Vor,chrlften über Beschlag¬
nahme und Enteignung nach $ 6 der Bekanntmachung über
die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. | um 19U
(Reichs-Gesetzbl. S . 857) in Verbindung mit den Nach-
tragsbekanntmachnngen vom 9. Oktober_l9l .>rfi,v,[ g j; 45) vom 2.1 November 191o (Reichs-G>.setzbl.
© 778) vom 14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. r . 1019;
imti vom 4. April 1917 '(Reichs-Gesetzbl. s . 316),_und ;edr
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach j o der Be-
lanntmachunq über Vorratserhebungen vom u. 'ikbruar
1915 (Reichs-Gesetzbl. 3 . 54) in Verbindung mit deu Nach
WWW « » °° m » S . p' °mb°r >»!L
Wtzbl S . 549) und vom 21. Oktober 196) tzüeräM-G. -
webl S . 684) bestraft wird . Auch kann der Betrieb des
Londelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur oernhal - -
tuno unzuverlässioer Personen vom Handel vom - 3. -̂ip
tember l915 (Reichs-Glesetzbl. S . 603) untersagt werden.

I.
t; 7 erhält folgende Fassung:

8 7. .
Meldepflicht . Enteignung und Ablieferung der

beschlagnahmten Gegenstände.
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände

unterliegen , unbeschadet aller bisher erstatteten Meldungen,
der Meldepflicht durch den Besitzer Sie werden durch be-
sendcre an den Besitzer gerichtete Anordnungen ob. r durch
chüntlich Bekanntmachungen enteignet , werden, - oba d
ihre Enteignung an ge ordnet ist, sind sie, ,vwe,t " forderlich,
auszubauen und all die Sammelstellen abzulrefern.Ti <>enteioneten Gegenstände, die nicht lnnerha .b der in
der Enteignungsanvrdnung vorgeschriebenen Zeit abgeliesert
sind, werden aus Kosten der Ablieserungspfllchtigen zwangs¬
weise abgehvlt werden.

8, 9 erhält folgende Fassung:8 9.
UebernahmepreiS.

Ter von den beauftragten Behörden zu zahlende Ueber-
uahmepreis wird aus . , , M

12,00 Mk. für jedes Kg. Alumimum ohne Beschläge )

9,60 Mk. für jedes Kg. Aluminium mrt Beschlägen )

festgesetzt ^ ^̂ rnahmepreise enthalten den Gegenwert für
die abgelieserten Gegenstände einschließlich aller mit der Al-
lieseruna verbundenen Leistungen wie Ausbau und Ab¬
lieferung bei der Sammelstelle . Ablieferer , dre mit den vor-
bereicl' neren Uebernahmepreisen nicht einverstanden sind,
haben dies sogleich bei der Ablresernng zu erklären . In

Unter Beschlägen sind Ringe, Stiele , Griffe und Ber-
üeisnngen ans anderen Materialien als Alummium verstau-
den. Das Entfernen der Beschläge vor der Ablieferung \]
gestattet.

. . Kriegswirtschaft, Berlin W. 10.
Viktoriastraße .34, endgültig festgesetzt. Ablieferer , we che die
in 8 9 der alten .Fassung genannten llcbernahmepleise von
7 Mk für jedes Kg. Aluminium ohne Be,chlage und von
5 60 Mk für jedes Kg. Aluminium mit Beschlagen bererts
erhalten haben, können bei der beauftragten 'Behörde die
Nachzahlung des Unterschiedes zwischen den neuen Ueber¬
nahmepreisen und den bereirs gezahlten beanspruchen, oii
den Fällen , in denen diese Ablieferer bererts erneu Antrag
auf Festsetzung des Uebernahmeprerses an das Relchsschicds-
gericht Kr Kriegswirtschaft gerichtet haben, können fu,
falls sie nunmehr mit den neuen Ilebernahmepreyen em-
vu 'standen sind, den Antrag beim Reichsschredsgerlcht für
Kriegswirtschaft zurückziehm und dce Quittung gegen einen
Anerkenntnisschein mit den höhereil Uebernahmepreisen aus-
tauschen. Die Annahme des Anerkenntnis ,chcmes lchließt
aus alle Fälle die weitere Inanspruchnahme des Relchs-
schiedsgenchts für Kriegswirtschaft aus.

Hinzugesügt wird § 11
III.

§ 11.
Ablieferung von nicht beschlagnahmten Gegen»

ständen an » Aluminium.
Außer den in 8 2 der Bekanntmachung nebst Anmer¬

kung bezeicl'neten Gegenständen dürfen abgeliefert und
müs en von den Sammelstellen. angenommen werden.

sämtliche übrigen Materialren und Gegenstände aus
Aluminium sowie Altmaterial zu einem ^ ieije von

. 2,50 Mk. für jedes Kg. Aluminium.
Ten Materialien und Gegenständen anhaftende Teile

ans anderen Stoffen sind vor der Ablieferung zu entfernen
Die Bewilligung anderer . Uebernahmepre,e oder d,e

Anrufung des Reichsschiedsgerichts zwecks Festsetzung e,nes
anderen Uebernahmepreiscs kommt ,ur diese abgelieserten
Materialien und Gegenstände nicht in Frage.

Frankfurt (Main ), den 10. Mai 1917.
Stellv . Generalkommando XVliI. A. Ä.

Coblenz. den 10. Mai 1917.
Kommandantur der Festung

Eoblenz -Eh ^enbreitstem.
.Ia 1 6995/5. 17.

* ♦ *

M . 5138. Diez,  den 9. Mai 1917.
Wird veröffentlicht.

b^ nfsend Beschlagnahme PP. von Aluminiumgegenstande»,
und bestimme hierzu ergänzend folgendes:

I Zn Zi ffe r 3 : Das Eigentum an den von der Be¬
kanntmachung betroffene,i Aluminiumgegenstanden geht nnt
der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung au , denReichs-
milMrfiW Wer , auch ohne daß eine besondere Anord¬

nung zugestelltw ^ ^ . Absatz  7 : Die Ablieferungsfrist
wird bis zum 31 . Juli  d . Is . Hinansgeschob-n.

Ui Tie Uebernahmepre , >e sind aus lä
qn n f f ;; , ixtzes Kilogra Nim Alu m l n i u Ni o h n e
Beicklag und aus 9,60 Mark für jedes K ' lo-
gran,m Aluminium mit Beschlag erhobt wor-

^ " 'Die vorhandenen Vordrucke sind entsprechend abzu-

"" E Die Sammlung der Alumiuiumgegenstände ist nach

«Mr ftSÄÄv Meldung , und vor allen
Dingen zur Ablieferung  unter Hinweis au , die
Strafen öffentlich aufzufordern.

Der KreisauSschus;
A

Ztmmermana.
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vrx sHn ôtt>evv\rvj tsex 'äftt\<i -,'»\\rtWtn\\vvtVft«V\*

S&ortnte &ut '-Sv'TiVvflunft bVo\ben

Das Preußisch? Laudesaint für Gemüse und Obst hat der
Verfügung vom 24. d. Mts ., gemäß der ihm von der Rerchs-
stelle für Gemüse und Obst auf Grund des &9 der Verord¬
nung des Reichskanzlers über Gemüse, Obst und « udfruchte
vom 8 . 4.  17 übertragenen Befugins,e aus öte Vezirks-
,-teile für Gemüse und Obst in Wiesbaden für ihren Bezirk
übertragen . .. „ , -

Ich ersuche daher ergebenst, unverzüglich die Groß¬
händler des dortigen Kreises zum Nachsuchen der Groß-
bandelsgenehmigung unter Hinweis aus dre Verordnung des
Reichskanzlers mit dem Bemerken öffeutlt'ch auszuforderu,
daß sie sich nach 8 16 dieser Verordnung strafbar machen,
wenn sie nach dem 10. Mai 1917 ohne Genehmigung Groß¬
handel 'mit Gemüse, Obst oder Südfrüchten betreiben . Die
Kommunalverbände würden zu ersuchen sein,, dre der ihnen
eingehenden Genehmigungsgesnche unverzüglich der Geneh-
migungsstelle vorzulcgen mit einer Acußerung darüber:

a)  ob der Nachsnchende den Großhandel mit Gemüse,
Obst oder SüMrüchten vor dem l . August 1914 ,m
Deutschen Reiche betrieben hat.

b) ob er vor diesem Zeitpunkt erne Niederlassung in
Deutschland gehabt hat , , .

c) ob irgendwelche Bedenken gegen ,erne Zuverlässigkeit
zutage getreten sind,

d) welchen Umfang der behauptete Großhandel vor dem
1. August 1914 gehabt hat.
In der Regel wird anzunehmen sein, daß Großhandel

im Sinne der Verordnung des Reichskanzlers borliegt,
wenn vorwieaend Geschäfte mit Kleinhändlern abgeschlossen
und im Durchschnitt der drei letzten Jahre vvr dem 1. August
1914 ein Umsatz iit Gemüse, Obst oder Südfrüchten rn
Höhe von mindestens 50 000 Mark erzielt worden ist ,

Tie Nachsuchenden sind daraus hinzuweiscn, daß ,re
die erforderlichen Angaben über die Voraussetzungen der
Genehmigung auf Erfordern glaubhaft machen mu,sen.

Die eingehenden Gesuche bitte ich sofort  an die Be-
-irksstelle für Gemüse und Obst, Verwaltungsabteilung in
Wiesbaden, Königliche. Regierung , weiterzugeben, nachdem
zuvor die zuständige Preisprüsungsstelle um eine Auskunst
darüber ersucht ist, ob und welche Bedenken etwa gegen dre
stulässigkeit des Nachsuchendeii vorliegen . Diese Auskunst
ist ebenfalls milvorzulegen . '

Der B - rfitzend-
gez Droegk,

Geheimer Negierungsrat.
Begl.

Züttich. ^
An die Herren Landräte des Bezirks und die Magistrate

zu Frankfurt a . M . iNid Wiesbaden.

J .-Nr. ll . 5333.
Wird verösftntlicht.

»er r«»dr»1.
D » d«r» adt.

Diez,  den 4. Mai 1917.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Berlin , den 1. Mai 1917. »
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr . Helfferich. _

Va. 1457. Berlin , den 26. April 1917.
vekanutWach«»«.

Die Reichsleitung beabsichtigt, ein zentrales Organ mit
dem Titel „Reichskriegsblatt " herauSzugeben, ,'n dem alle
reichs- und landesgesetzlichenBestunnrungen, dre hierzu er¬
gehenden Ausführungsanweisungen sowie die ,vnsttgen all¬
gemeinen Anordnungen auf dem Gebiete der ge!amten
Kriegswirtschaft möglichst gleichzeitig mit der amtlichen
Veröffentlichung in den Gesetz- und Verordnungsblätter»
abgedruckt werden sollen.

' Ich ersuche ergebenst, die NachgeordnetenVerwaltungs-
und Gemeindebehörden gefälligst aus das Erscheinen der
Zeitschrift, die von der Verlagsbuchhandlung Reimar Hob-
bina, Berlin SW . 61, Großbcerenstraße 71, verlegt wird und
-um halbjährlichen Preise von 6 Mk. durch die Post oder
den Buchhandel bezogen lverden kann, aufmerksam zu machen
und ihnen das Halten derselben zu enrpfehlen.

Der Minister »e» Fnner«.
gez. v. Loebell.

Diez,  den 3. Mai 1917.J .-Nr . ll . 5264.
Wird veröfsentlicht.
Ich kann den Herren Bürgernieistern nur empfehlen,

die Zeitschrift zu beziehen.
Der verfitzende »e» » reiS««»sch»fieS.

Dnderfiatz t.

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 1 der Verordnung über Kriegsmaß-

nahmen zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mar
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

81 - , „ .
Die Kommunalverbände haben die Hafervorräte , dre

nach der Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916 vom
6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 811) und der Verordnung
über Inanspnichnahme von Getreide und Hulsenfruchten
vom 22. Marz 1917 (Reichs-Gesetzbl- S . 263) an ,re abge¬
liefert oder fiir sie enteignet werden, entsprechend den
^lnforderungen der Reichsfuttermittelstelle der Zentralstelle
zur Beschafftlng der Heeresverpflcgung zur Versugung zu
stellen.

Tgb.-Nr . 109 K. W. Diez,  den 8. Mai 1917.
An die Wirtschaftsausschüsse im Unterlahukreise.

Im Interesse der Volksernährung erscheint es dringend
notwendig, daß die Instandsetzung der landwirtschaftlichen
Maschinen, insbesondere auch der Dreschmafchmeu, sobald
als möglich veranlaßt wird . Bei dem Mangel an Facharbei¬
tern und der vermehrten Schwierigkeit in der Eriatzbe-
schaffung an Maschinenteilen muß auf Verzögerung bei der
Ausbesserung gerechnet werden.

Etwa austretende Schwierigkeiten sind der Unterzeich¬
neten Stelle zwecks Beratung mitzuteilen.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, vorstehen¬
des zur Kenntnis der Maschinenbesitzerzu bringen . ,

Weiter erscheint es notwendig , die rechtzeitige Liefe¬
rung der Dreschmaschinenkohlen vorzubereitcn , und ist er¬
forderlich, daß die Herren Bürgermeister ein namentliches
Verzeichnis der Landwirte Ihrer Gemeinde anfertigen , die
Kohlen zum Ausdreschen ihrer Frucht bedürfen, unter An¬
gabe der Menge in Zentner , der Sorte und des früheren
Lieferanten . Weiin die Kohlen bereits vorhanden sind, be¬
darf es der Aufnahme in das Verzeichnis nicht.

Einsendung des Verzeichnisses erbitte ich bis , P a¬
te ft e ns zum 20 . d. Mts.  Die Kohlenlieserung wird
dann von hieraus erstrebt werden. ,

i Weiter ist die Frage zu prüfen, ob die zum Treichen not-
' wendigen Personen zur Verfügung stehen, uiid wenn nicht,

wie sie beschafft werden sollen. Muß hierber aus uw Heere
Stehende — zu Maschinenführern , Heizern u. Erlegern
zurückgegrifsenwerden,, so sind frühzeitig die Anträge unter
Benutzung der borge sch riebe nen Vordrucke bei dem Landrats-
anrt , hier zu stellen, damit unter allen Umstanden eine
Verzögerung des Ausdrusches vermieden wird.

KriegtzwirtschastSstelle deS UnterlatzKkreise».
I . v.

Schön,, Kreisdeputierter.



I .-Nr . II. 5413. Diez, ben 5.  Mai 1917
Brtr. bm  Berkehr mit Web- Wirk- und Strickwaren.

Diejenigen Herren Bürgermeister , die mit der Erledi-
gung meiner ' Verfügung vom 23. April d. Js ., J .-Nr.
II . 4784, Kreisblatt Nr . 98, betr . Vorlage eines Verzeich¬
nisses der Geschäftsleute, die Web-, Wirk- und Strickwaren
auf Lager haben, im Rückstände sind, werden mit Frist
von 24 Stunden  an die Erledigung erinnert.

Fehlanzeige ist erforderlich.
Der Borsitzende des KreiSausschuste».

Tuderstadl.

Nichtamtlicher Teil

Die Bewirtschaftung und Verteilung
unserer wichtigsten Nahrungsmittel.

(Schluß.)
Gemüse und Obst.

Eine der schwierigstenAufgaben, vor die unsere Kriegs¬
wirtschaft gestellt war , war die Bewirtschaftung des Ge¬
müses und Obstes. Es ist nutzlos, hier viele Worte dar¬
über zu verlieren , was gewesen ist. Infolge der vielerlei
Schwierigkeiten, welche die Bewirtschaftung aller leichtver¬
derblichen Waren mit sich bringt , haben sich in der ver¬
gangenen Wirtschaftsperiodc mancherlei Unzuträglichkeiten
ergeben, welche aber im kommenden Jahre unter allen
Umständen vermieden iverden sollen und können. Bon
einer zentralen Bewirtschaftung mit Beschlagnahme und
Rationierung ist gänzlich abgesehen worden, vielmehr soll
sowohl Obst wie Gemüse dem freien Verkehr überlassen
bleiben. Selbstverständlich konnte jedoch die Preisbildung
bei dem Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage
nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen werden. In¬
folgedessen sind bereits jetzt von der Reichsstelle für Ge¬
müse Und Obst Erzeugerhöchstpreise für das Obst und Ge¬
müse der diesjährigen Ernte festgesetzt worden. Die Fest¬
setzung des Aufschlages, welchen Groß- und Kleinhandel
zu nehmen berechtigt sind, konnte infolge der sehr ver¬
schiedenen örtlichen Verhältnisse nicht einheitlich für das
ganze Reich erfolgen. Es wird die Aufgabe der einzelnen
Kommunalverbände sein, die Groß- und Kleinhandelshöchst¬
preise den jeweiligen besonderen örtlichen Verhältnissen an¬
zupassen. Bei dieser Art der Bewirtschaftung wird die
zwangsweise Einführung des sogenannten Schlußscheins von
besonders segensreicher Wirkung sein. Der sogenannte
Schlußscheinzwang, der vom 21. Mai ab in Kraft tritt , hat
den Zweck, eine genaue Kontrolle der Wege und Preise zu
ermöglichen, welche Obst bezw. Gemüse vom Erzeuger zum
Verbraucher zurückgelegt haben. Nur wenn der Erzeuger
unmittelbar an den Verbraucher , an öffentliche Sammel-
stellen oder an Händler im Herumziehen ubsetzt, ist er vom
Schlnßscheinzwang befreit . Von Montag , den 21. Mat ab
dürfen aber nur zugelassene Händler den Großhandel mit
Gemüse, Obst und Südfrüchten betreiben, und jede Ver¬
äußerung von Gemüse und Obst an Großhändler und Klein¬
händler ist schlußscheinpflichtig.

Setzt der Erzeuger seine Ware an den Kleinhändler
oder Verbraucher ab und hat er dabei die Gefahren eines
weiteren Transportes wie bis zur nächsten Verladestelle
zu tragen , so ist er berechtigt, je nach den Verhältnissen den
jeweilig festgesetzten Groß - bezw. Kleinhandelspreis zu for¬
dern . Die Abschließung von Lieferungsverträgen zwischen
Erzeuger und irgend welchen Verbrauchern , welche vor der
Aberntung geschlossen werden, bedarf der schriftlichen Ge¬
nehmigung durcb die Reichsstelle für Gemüse und Obst. Hier¬
durch wird erreicht, daß Preistreibereien zwischen den ein¬
zelnen Bewerbern vermieden werden und alle Fäden des
Handels mit Gemüse und Obst vor der Aberntung in der
genannten Reichsstelle zusammenlaufen . Wir sind wohl
berechtigt zu hoffen, daß durch die Art der Bewirtschaftung
eine bedeutende Verbesserung der Obst- und Gemüseversor-
gnng der Bevölkerung gegenüber dem Vorjahre eintreten
wird.

Anzeige «.
Betr. Umtausch der Brstkarten.

Ter Umtausch der Brotkarten findet am Freitag, den 1l.
d. Mts , von vorm. l/s9~—5i/g  Uhr in nachstehender Reihen¬
folge statt :,

von vorm. i/-'9—10 Uhr Die Nr. 1—500,
von vorm. 10—12 Uhr die Nr. 501—1000,
von n ichm. 2—4 Uhr die Nr. 1001—1500,
von nachm. 4— 51/2  Uhr die Nr . 1501 bis Ende.
Freiendiez,  den 9. Mai 1917.

_ Die Polizeiverwaltung.

Fleisch-Berkauf
Ter Verkauf von Fleisch und Fleischwaren findet am

nächsten Samstag in den Mctzgerlädcn von Karl Gros und
Fritz Schulte» von 8 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags
statt

Jeder Empfangsberechtigtekann sich den Lieferanten, so¬
weit es sich mit der Fleischverteilung vereinbaren läßt, selbst
wählen. Tie Verkaufsstunden werden wie folgt festgesetzt:
von 8—9 Uhr an die Inhaber der Fleischkarien von Nr. 1—200,
von 9 —10 Uhr an die Inhaber der Fleischkarten von Nr.

201—400,
von 10—11 Uhr an die Inhaber der Fleischkarten von Nr.

401—600,
von 11—12 Uhr an die Inhaber der Fleischkarten von. Nr.
601- 800,
von 12—1 Uhr an die Inhaber der Fleischkarien von Nr.

801 bis Ende.
Tie Zeiteinteilung ist genau einzuhalten. Es wird strengste

Kontrolle ausgeübt werden. Diejenigen, welche außer der fest¬
gesetzten Zeit erscheinen, werden unnachsichtlich zurückgewieftn.

Freiendiez,  den 10. Mai 1917.

.Holzversteigerung.
Am Dienstag , den 15 . Mai 1917,

vormittags 9 12 Uhr
ansangend, werden in den imchbezcichneten Distrikten öffent¬
lich meistbietend versteigert:

Vormittags  9s/z Uhr.
Distrikt Kellerswart.

21 Nadelholzstämmchen mit 3,80 Festm. Inhalt.
99 Nadelholzstangen 1. Klasse.

17l̂ Nadelhvlzstangen 2. Klage.
300 Nadelholzstangen 3. Klasse.

53 Nadelholzstangen 4. und 5. Klasse.
Distrikt Sandkaut.

14 Rm . Eichenscheit- und Knüppelholz.
28 Rm . Hainbuchenscheit- und Knüppelholz.
1 Rnk. Nadelholzreiserknüppel.

1000 Eichen- und Buchenwcllen.
. D i st r i kt Rückweg.

27 Rm. Eichenscheit- und Knüppelholz und Reiser¬
knüppel.

76 Rm . Buchenscheit- und Knüppelholz (Weißbuchen
und knorrig ).

37 Rm. Buchenreiserknüppel.
9 Rm . Weichholzscheit- und Knüppelholz.

Nachmittags 2>/z  Uhr.
D i st r i k t W i e s b a ch.

19 Rm. Eichenknüppelholz.
2 Rm . Kirschbaumscheitholz.

31 Rm. Buchenknüppelholz (Hainbuchen u. knorrig ).
80 Rm . Buchenreiserknüppel.
16 Rm . Weichholzscheit und Knüppelholz.

Z u sa in m e n ku n f t a m O b e r l a h n st e i n e r F o r st-
ha u s.

Oberlahn st ein,  den 8. Mai 1917.
Der Magistrat.

«rrantzwî ich für die « chKftleitzun, Uichartz tzein, « atz«mt

_i_ ■
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